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3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauZVO; §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1. Offene Bauweise

3.1.1. nur Einzelhäuser zulässig

3.1.2. nur Doppelhäuser zulässig

3.1.3. nur Hausgruppen zulässig

3.1.4. nur Einzel - und Doppelhäuser zulässig
Ir

3.2. Geschlossene Bauweise

3.3. Baulinie

О

g

schwarz/weiß farbig

Rot

3.4. Baugrenze
Blau

Die Bestimmungslinien der Nummern 3.3. und 3.4. können bei farbiger 
Darstellung auch in durchgezogenen Linien ausgeführt werden.


